Amtliche Bekanntmachung Nr. 31/2008

Im Flurbereinigungsverfahren Boscheln wird hiermit fiir das Gebiet der Stadt Herzogenrath
folgendes bekanntgemacht:

Bezirksregierung Koéln Aachen, den 06.06.2008

Flurbereinigung Boscheln Dienstgebaude

Az.: 33.06.01-14012 Robert-Schuman-Str. 51
52066 Aachen

Tel. 0241/457-311

Vorlaufige Besitzeinweisung

mit Uberleitungsbestimmungen
zum Flurbereinigungsverfahren Boscheln

1. In dem Flurbereinigungsverfahren Boscheln, Kreise Aachen, Heinsberg und Diren,
wird hiermit die vorlaufige Besitzeinweisung fur sdmtliche durch den Flurbereinigungs-
plan Boscheln zugewiesenen Abfindungen angeordnet (8 65 des Flurbereinigungsge-
setzes — FlurbG — in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. | S.
546), zuletzt geandert durch Gesetz vom 12.08.2005 (BGBI. | S. 2354).

2. Gleichzeitig werden die einen Bestandteil dieses Verwaltungsaktes bildenden Uberlei-
tungsbestimmungen vom 18.03.2008 erlassen, die die Teilnehmer des Flurbereini-
gungsverfahrens Boscheln mit der Ladung zur Erlauterung und ortlichen Einweisung
der durch den Flurbereinigungsplan zugewiesen neuen Grundsticke erhalten.

3. Allgemeiner Stichtag fir die Bemessung der Wertgleichheit der Landabfindung im Sin-
ne des § 44 Abs.1, Satze 3 und 4 FlurbG ist der 31.10.2008. Abweichend von diesem
allgemeinen Stichtag gehen Besitz, Verwaltung und Nutzung an den durch den Flurbe-
reinigungsplan Boscheln ausgewiesenen neuen Grundstiicken mit den in den Uberlei-
tungsbestimmungen vom 18.03.2008 aufgefiihrten Zeitpunkten auf die Empfanger der
Abfindungsgrundstticke Gber. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs- und Nutzungsrech-
te an den alten Grundstiicken erldschen zu diesen Zeitpunkten. Die Aberntung und
Raumung der alten Grundstiicke muss bis zu diesen Terminen beendet sein. Die
sonstigen Rechtsverhaltnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, bleiben unveran-
dert.

4. Die Uberleitungsbestimmungen

e hangen in dem Bekanntmachungskasten der Stadt Baesweiler zwei Wochen lang
zur Einsichtnahme aus bzw.

e liegen wahrend der Dienststunden im Zimmer 603 der Stadtverwaltung Alsdorf, Hu-
bertusstralRe 17, 52477 Alsdorf zwei Wochen lang zur Einsichtnahme aus.

AulRerdem wird durch die Stadt Baesweiler auf diesen Aushang im Internet hingewie-
sen. Des weiteren koénnen die Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens innerhalb
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dieses Zeitraumes die Uberleitungsbestimmungen wahrend der Dienstzeit im Zimmer
2071 der Bezirksregierung Kaéln, Dienstgebdude Robert-Schuman-Str. 51, in Aachen
einsehen. Die Zweiwochenfrist beginnt mit dem ersten Tage der offentlichen Be-
kanntmachung der vorlaufigen Besitzeinweisung.

5. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tage der 6ffentlichen Bekanntmachung dieses
Verwaltungsaktes an gerechnet, kénnen mangels einer Einigung zwischen den Ver-
tragspartnern beim Amt fir Agrarordnung Euskirchen folgende Festsetzungen bean-
tragt werden:

a)angemessene Verzinsung einer vom Eigentumer fur eine Mehrzuteilung in Land
nach 8 44 Abs. 3 Satz 2 FlurbG zu leistenden Ausgleichszahlung durch den Niel3-
braucher (8 69 Satz 2 FlurbG),

b)Erhéhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleiche infolge
eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz
(8 70 Abs. 1 FlurbG),

c)Auflésung des Pachtverhéltnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirt-
schaftung des neuen Pachtbesitzes (8§ 70 Abs. 2 FlurbG).

Die Antrage zu 3 a) und 3 b) kdnnen von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu
3 ¢) kann nur vom Pachter gestellt werden (8 71 FlurbG).

6. Die Grenzen der durch den Flurbereinigungsplan zugewiesenen neuen Grundstiicke
sind in die Ortlichkeit tibertragen und durch dauerhafte Grenzzeichen abgemarkt wor-
den. Die neue Feldeinteilung wird den Teilnehmern des Flurbereinigungsverfahrens
Boscheln in der Zeit vom 14. Juli bis 16. Juli 2008, vom 22. bis 23. Juli 2008 und am
28. Juli 2008 in der Begegnungsstatte der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Marktplatz 20, in
52531 Ubach-Palenberg erlautert und auf Antrag in der Ortlichkeit angezeigt. Es wird
darauf hingewiesen, dass verlorengehende Grenzzeichen nicht wiederhergestellt wer-
den.

Grinde

Der Erlass der vorlaufigen Besitzeinweisung ist gemaf3 § 65 FlurbG zuléassig und gerecht-
fertigt. Nach dieser Vorschrift kann die Flurbereinigungsbehoérde die Beteiligten vorlaufig in
den Besitz der neuen Grundstiicke einweisen, wenn deren Grenzen in die Ortlichkeit tber-
tragen worden sind und endgultige Nachweise fur Flache und Wert der neuen Grundsti-
cke vorliegen sowie das Verhdltnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Einge-
brachten feststehen. Diese tatbestandsmalfiigen Voraussetzungen des 8 65 FlurbG sind
im Flurbereinigungsverfahren Boscheln gegeben.

Durch den Neubau der Landesstral3e L 240 n (ndrdliche Umgehung Alsdorf) sind Durch-
schneidungen wirtschaftlich zusammenhangender Flachen eingetreten, wodurch unwirt-
schaftliche GrundsticksgréRen und —formen entstanden sind. Andere Grundsticke sind
ganz oder teilweise durch die StralBenbaumalnahme in Anspruch genommen worden.
Zudem sind bestehende Wegeverbindungen unterbrochen worden, wodurch die Zuwe-
gung zu den Grundsticken erschwert worden ist. Entsprechendes gilt fir den Neubau der
Bundesstral3e 57n (Ortsumgehung Baesweiler). Auch hier besteht ein erhebliches Interes-
se der Beteiligten, die durch den Neubau dieser Stral3e enteignend oder sonst wie schwer
getroffen werden, daran, dass die tatsachlichen Voraussetzungen geschaffen werden,
derartige Sch&den von vornherein durch Zuweisung geeigneter anderer landwirtschaftli-
cher Flachen zu vermeiden. Die tatsachlichen Voraussetzungen hierfir schafft die vorlie-
gende Besitzeinweisung.
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Mit Rlcksicht auf die Verpflichtung der Flurbereinigungsbehorde, die Nachteile Privater
aus offentlichen Baumalinahmen so bald als moglich zu beheben, entspricht es nach alle-
dem pflichtgemaflien Ermessen, die Beteiligten bereits vor der Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes in den Besitz der neuen Grundstiicke vorlaufig einzuweisen.

Die Zulassigkeit des Erlasses der Uberleitungsbestimmungen folgt aus den 88 65 Abs. 2
und 62 Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bo-
scheln ist zu den Uberleitungsbestimmungen gehdért worden. Die in Ziffer 5 aufgefiihrten
Antrage entsprechen den 88 69 bis 71 FlurbG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem

Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen
- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -
Aegidiikirchplatz 5
48143 Munster
schriftlich zu erheben.

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von lhnen Bevollméchtigten versaumt
werden sollte, so wiurde dessen Verschulden lhnen zugerechnet werden.

Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufligen.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Gemall 8 80 Absatz 2, Satz 1, Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- vom
19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
21.12.2006 (BGBI. | S. 3316), wird die sofortige Vollziehung des vorgenannten Verwal-
tungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt kei-
ne aufschiebende Wirkung haben.

Grinde

Es liegen auch die Voraussetzungen fir die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vor-
laufigen Besitzeinweisung gemal § 80 Abs. 2, Satz 1, Nr. 4 VwGO vor.

Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im
offentlichen Interesse oder im Uberwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits
oben dargelegten Griinde einer vorlaufigen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den So-
fortvollzug. Insbesondere liegt es im o6ffentlichen Interesse und im Uberwiegenden Interes-
se von Beteiligten, die durch den Bau der L 240 n verursachten und den Neubau der
B 57 n zu erwartenden landeskulturellen Schaden durch Neuordnung des betroffenen
Grundbesitzes mdoglichst schnell zu beheben. Dabei kann eine Anpassung der Besitzlage
im Hinblick auf die ineinandergreifenden Besitzregelungen nur gleichzeitig fur alle Beteilig-
ten des Flurbereinigungsverfahrens gemeinsam verfiigt werden. Jede Verzdgerung des
Besitzibergangs wirde einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeuten, da der
Besitzibergang wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Ein solcher Zeitver-
lust ware mit dem gesetzlichen Beschleunigungsgrundsatz (§ 2 Abs. 2 FlurbG), dem zu-
mal eine Unternehmensflurbereinigung unterliegt, nicht vereinbar.
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Diese allgemeinen Vollziehungsinteressen Uberwiegen das Interesse von Widerspruchs-
fuhrern an der aufschiebenden Wirkung der von ihnen mdoglicherweise eingelegten
Rechtsbehelfe.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung gemaf § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt
werden bei dem

Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen
- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -
Aegidiikirchplatz 5
48143 Munster

Im Auftrag
(LS) gez.

(Hundenborn)
Ltd. Regierungsdirektor

Seite 4 von 4



	Gründe
	Rechtsbehelfsbelehrung
	Anordnung der sofortigen Vollziehung
	Gründe

